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SATZUNG  

des Vereins  

TU Darmstadt Racing Team e.V.  

  

§ 1 Name, Sitz, Rechtsfähigkeit, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen TU Darmstadt Racing Team.  

(2) Sitz des Vereins ist Darmstadt.  

(3) Der Verein soll in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts eingetragen werden; nach 

der Eintragung führt er den Zusatz e.V.  

(4) Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.  

  

§ 2 Zweck des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des  

Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Zweck des Vereins ist die 

Förderung von Wissenschaft, Forschung und Bildung an der TU DARMSTADT auf dem Gebiet 

des Fahrzeugbaus.  

(2) Der Verein ist durch seine studentischen Mitglieder mit der Technischen Universität Darmstadt 

verbunden. Es gehört zu den Bestrebungen, die Aktivitäten des Vereins an die Grundsätze der 

Hochschule anzupassen.  

(3) Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch  

1. Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen;  

2. Durchführung von Forschungsvorhaben zu Fahrzeugentwicklung und –bau;  

3. Vermittlung von fachspezifischen Kenntnissen an Studenten;  

4. Teilnahme an nationalen und internationalen Hochschulkonstruktions-Wettbewerben, 

insbesondere an dem Wettbewerb „Formula Student“ bzw. „Formula SAE“.  

(4) Weitere Entwicklungen auf dem Gebiet des Fahrzeugbaus sowie die Teilnahme an anderen 

Wettbewerben entsprechen ausdrücklich dem Zweck des Vereins.  

  

§ 3 Selbstlosigkeit  

(1) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.   

3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  
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§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft  

Mitglieder können natürliche Personen und juristische Personen jedweder Rechtsform werden. 

Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.  

  

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft endet   

a) mit dem Tod des Mitglieds;  

b) durch freiwilligen Austritt;  

c) durch Streichung von der Mitgliederliste;  

d) durch Ausschluss aus dem Verein.  

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied des 

Vorstands. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 

von 3 Monaten zulässig.   

Ein Mitglied kann durch Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn 

es trotz zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags im Rückstand ist. Die Streichung darf 

erst beschlossen werden, nachdem seit der Absendung des zweiten Mahnschreibens 3 Monate 

verstrichen und die Beitragsschulden nicht beglichen sind. Die Streichung ist dem Mitglied 

mitzuteilen.  

Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss 

des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied 

unter Setzung einer angemessenen Frist Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand 

oder schriftlich zu rechtfertigen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen 

und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefs bekannt zu machen.  

Gegen den Ausschließungsbeschluss des Vorstands steht dem Mitglied das Recht der Berufung an 

die Mitgliederversammlung zu. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Die Berufung muss 

innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des Ausschließungsbeschlusses beim Vorstand 

schriftlich eingelegt werden. Ist die Berufung rechtzeitig eingelegt, so hat der Vorstand innerhalb 

von 2 Monaten die Mitgliederversammlung zur Entscheidung über die Berufung einzuberufen. 

Geschieht das nicht, gilt der Ausschließungsbeschluss als nicht erlassen. Macht das Mitglied von 

dem Recht der Berufung gegen den Ausschließungsbeschluss keinen Gebrauch oder versäumt es 

die Berufungsfrist, so unterwirft es sich damit dem Ausschließungsbeschluss mit der Folge, dass 

die Mitgliedschaft als beendet gilt.  

Bei Mitgliedern, die juristische Personen sind, endet die Mitgliedschaft auch mit Auflösung der 

juristischen Person.  
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§ 6 Mitgliedsbeiträge  

Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des jeweiligen 

Mitgliedsbeitrags wird durch die Beitragsordnung festgesetzt. Die Beitragsordnung kann 

durch die Mitgliederversammlung geändert werden. 

 

§ 7  

Organe des Vereins  

Organe des Vereins sind  

a) der Vorstand  

b) die Mitgliederversammlung.  

  

§ 8 Vorstand  

Der Vorstand des Vereins im Sinne des § 26 BGB besteht aus drei bis sechs Personen, nämlich 

dem ersten Vorsitzenden, dem zweiten Vorsitzenden, dem Schatzmeister sowie bis zu drei 

Beisitzern.  

Die Beisitzer sind vollwertige Mitglieder des Vorstands im Sinne des § 26 BGB. 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch zwei Mitglieder des Vorstands im Sinne des 

§ 26 BGB gemeinsam vertreten.  

Die Vorstandsmitglieder werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 2 Jahren 

gewählt; sie bleiben jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit bis zur Neuwahl des Vorstands im Amt. 

Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der 

Amtsperiode aus, so wählt der Vorstand für die verbleibende Zeit bis zur nächsten 

Mitgliederversammlung ein Ersatzmitglied. Das ausscheidende Vorstandsmitglied ist bei der Wahl 

des Ersatzmitgliedes stimmberechtigt, unabhängig davon, ob die Wahl vor oder nach dem 

Zeitpunkt seines Ausscheidens stattfindet. Sollten zum Zeitpunkt des Austritts eines 

Vorstandsmitglieds bereits   

(i) zwei der Vorstandsmitglieder auf diese Weise bestimmt worden sein  

(ii) oder ein Vorstandsmitglied auf diese Weise bestimmt worden und der Ausscheidende 

der Vorstandsvorsitzende sein  

(iii) oder der Vorstandsvorsitzende auf diese Weise bestimmt worden sein   

ist eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Diese Mitgliederversammlung 

wählt das oder die Ersatzmitglieder für das oder die ausgeschiedenen Mitglieder.   

Unabhängig davon ist jede ordnungsgemäß einberufene und beschlussfähige 

Mitgliederversammlung berechtigt – sofern dies in der Einladung als Tagesordnungspunkt 

angekündigt war – eines oder mehrere Vorstandsmitglieder abzuberufen, wenn zugleich für das 

oder die abberufenen Mitglieder Ersatzmitglieder für den Rest der Amtszeit gewählt werden.   
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§ 9 Beschlussfassung des Vorstands  

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden, 

bei dessen Verhinderung vom stellvertretenden Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich, per Telefax 

oder per E-Mail einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von einer Woche 

einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist beschlussfähig, 

wenn mindestens 2 Vorstandsmitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Leiters der 

Vorstandssitzung.   

Die Vorstandssitzung leitet der erste Vorsitzende, bei dessen Verhinderung der zweite Vorsitzende. 

Über jede Vorstandssitzung ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift soll Ort und Zeit 

der Vorstandssitzung, die Namen der Teilnehmer, die gefassten Beschlüsse und das 

Abstimmungsergebnis enthalten.  

  

Ein Vorstandsbeschluss kann auch auf schriftlichem Wege gefasst werden, wenn alle 

Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu beschließenden Regelung erklären.  

  

§ 10 Mitgliederversammlung  

Mindestens einmal im Jahr findet die ordentliche Mitgliederversammlung statt. Sie wird vom 

Vorstand unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen schriftlich unter Angabe der Tagesordnung 

einberufen. Mitglieder, die dem Vorstand ihre Telefax-Nummer oder ihre E-Mail-Adresse 

mitgeteilt haben, können auch per Telefax oder Email eingeladen werden. Die Frist beginnt mit 

dem auf die Absendung des Einladungsschreibens folgenden Tag. Das Einladungsschreiben gilt 

dem Mitglied als zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt 

gegebene Adresse, E-Mail-Adresse oder Faxnummer gerichtet ist.  

Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom zweiten 

Vorsitzenden oder, wenn auch dieser verhindert ist, von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. 

Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Mitgliederversammlung den Leiter.  

Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 

beschlussfähig. Hierauf ist in der Einladung hinzuweisen.  

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im Allgemeinen mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Zur Änderung der 

Satzung ist eine Mehrheit von 3/4 der abgegebenen Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine 

solche von 4/5 erforderlich. Auch für eine Änderung des Zwecks des Vereins ist eine Mehrheit 

von 4/5 der abgegebenen Stimmen erforderlich.  

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom jeweiligen 

Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll folgende Feststellungen 

enthalten:  

Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters und des Protokollführers, die 

Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und 

die Art der Abstimmung; bei Satzungsänderungen soll der genaue Wortlaut angegeben werden.  
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In der Mitgliederversammlung hat jedes Mitglied eine Stimme. Zur Ausübung des Stimmrechts 

kann ein anderes Mitglied schriftlich bevollmächtigt werden. Die Bevollmächtigung ist für jede 

Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. Ein Mitglied darf nicht mehr als 3 fremde Stimmen 

vertreten.  

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Diese muss 

einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es erfordert oder wenn die Einberufung von 

1/10 aller Mitglieder schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt 

wird.  

  

  

§ 11 Auflösung des Vereins und Anfallberechtigung  

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der in § 10 Abs. 4 

festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die Mitgliederversammlung nichts 

anderes beschließt, sind der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam 

vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die Vertretungsregelung gilt entsprechend für den Fall, dass 

der Verein aus einem anderen Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.  

Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des 

Vereins an die TU DARMSTADT zwecks ausschließlicher Verwendung für die Förderung der 

Wissenschaft und Forschung. Auf Wunsch der TU DARMSTADT fällt das Vermögen an das Land 

Hessen mit der Maßgabe, dass die TU DARMSTADT es treuhänderisch für die Förderung der 

Wissenschaft und Forschung verwaltet.  

Vor Verteilung oder Übertragung des Vereinsvermögens ist die Unbedenklichkeitserklärung der 

zuständigen Finanzbehörde einzuholen.  

  

§ 12 Sonstiges  

Beschlüsse, durch die eine für steuerliche Vergünstigungen wesentliche Satzungsbestimmung 

geändert, ergänzt, in die Satzung eingefügt oder aufgehoben wird, sowie die Auflösung des Vereins, 

die Überführung in eine andere Körperschaft oder die Übertragung des Vereinsvermögens als 

Ganzes ist der zuständigen Finanzbehörde durch den Vorstand unverzüglich mitzuteilen.  

  

Diese Satzung wurde durch die Gründungsversammlung des Vereins am 24.11.2005 errichtet und 

durch Beschluss am 27.03.2026 geändert.  


